
 

 

 
3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Nienburg (Saale) vom 21.07.2022 

 
Aufgrund der §§ 8 und 10 Kommunalverfassungsgesetz Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 
17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 
…………………. folgende Satzung beschlossen:  
 

Artikel I 
 
Die Hauptsatzung der Stadt Nienburg (Saale) vom 21.07.2022 (Amts- und Informationsblatt „DER 
SAALEKURIER“ Nr. 08 vom 04.08.2022, Seite 05 ff.) wird wie folgt geändert:  
 
1. § 17 Abs. 3 erhält folgende Fassung:  
 
„Die Zahl der Mitglieder in den Ortschaftsräten wird wie folgt festgelegt: 
1. Der Ortschaftsrat der Ortschaft Altenburg besteht aus 7 Mitgliedern. 
2. Der Ortschaftsrat der Ortschaft Gerbitz besteht aus 7 Mitgliedern. 
3. Der Ortschaftsrat der Ortschaft Latdorf besteht aus 7 Mitgliedern. 
4. Der Ortschaftsrat der Ortschaft Neugattersleben besteht aus 7 Mitgliedern. 
5. Der Ortschaftsrat der Ortschaft Pobzig besteht aus 7 Mitgliedern. 
6. Der Ortschaftsrat der Ortschaft Wedlitz besteht aus 7 Mitgliedern.“ 
 

Artikel II 
 

Die Bürgermeisterin wird ermächtigt, den Wortlaut der Hauptsatzung in der vom Inkrafttreten 
dieser Satzung an geltenden Fassung im Amtsblatt der Stadt Nienburg (Saale) „DER SAALEKURIER“ 
öffentlich bekannt zu machen.  
 

Artikel III 
 

Diese 3. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Nienburg (Saale) tritt am Tage nach 
ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
 
 
 
 
 
        Nienburg (Saale), …………………………  
Falke  
Bürgermeisterin    (Siegel) 


